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Antrag 7

Von Gemeinsam AUGE/UG -
Grüne GewerkschafterInnen und Alternative /Unabhängige GewerkschafterInnen
zur 3. Vollversammlung der 17. Funktionsperiode der Arbeiterkammer Niederösterreich
am 23.05.2025 

Körperliche Einschränkungen bei Arbeitnehmer*innen berücksichtigen

Bei kurzfristigen oder langfristigen gesundheitlichen Beeinträchtigungen wie z.B. Hebebeschränkungen ergibt sich aktuell folgender Ablauf für Arbeitnehmer*innen:
1. Arbeitnehmer*in geht zum Hausarzt/zur Hausärztin bzw. Facharzt/Fachärztin  diese/r stellt eine Bestätigung über eine Hebebeschränkung aus.
1. Arbeitnehmer*in geht zum Arbeitsmediziner/zur Arbeitsmedizinerin  diese/r stellt nach Durchsicht der Befunde bzw. Bestätigung der Hebebeschränkung eine Stellungnahme bzw. Empfehlung aus, was die betroffene Person arbeiten darf bzw. bei welchen Arbeitsbereichen die Person eingesetzt werden kann.
1. Die Stellungnahme des Arbeitsmediziners/der Arbeitsmedizinerin wird an die erforderlichen Stellen innerhalb der Firma verschickt.
Da die Stellungnahme des Arbeitsmediziners/der Arbeitsmedizinerin nur eine Empfehlung darstellt, hat dies gegenüber dem Arbeitgeber/der Arbeitgeberin keine rechtlich bindende Wirkung.
Ausgenommen der Fürsorgepflicht der Arbeitsgeber*innen durch §3 ASchG.
Auszug aus §3 ASchG:
1. (1) Arbeitgeber*innen sind verpflichtet, für Sicherheit und Gesundheitsschutz der Arbeitnehmer*innen in Bezug auf alle Aspekte, die die Arbeit betreffen, zu sorgen. Die Kosten dafür dürfen auf keinen Fall zu Lasten der Arbeitnehmer*innen gehen. Arbeitgeber*innen haben die zum Schutz des Lebens, der Gesundheit sowie der Integrität und Würde erforderlichen Maßnahmen zu treffen, einschließlich der Maßnahmen zur Verhütung arbeitsbedingter Gefahren, zur Information und zur Unterweisung sowie der Bereitstellung einer geeigneten Organisation und der erforderlichen Mittel.

Diese Fürsorgepflicht wird aber erst schlagend, wenn der/die Arbeitnehmer*in aufgrund der nicht eingehaltenen Empfehlung des Arbeitsmediziners/der Arbeitsmedizinerin nachweislich zu Verschlechterungen des Gesundheitszustandes kommt. Dies muss beim Gericht eingeklagt werden.
Aus diesem Grund kommt es für die Arbeitnehmer*innen immer wieder zu der Situation, dass sich die Arbeitgeber*innen nicht verpflichtet fühlen die Empfehlung des Arbeitsmediziners/der Arbeitsmedizinerin einzuhalten und setzen die Arbeitnehmer*innen trotzdem bei nicht empfohlenen Arbeitsplätzen zum Nachteil der Arbeitnehmer*innen ein.
Um den rechtlichen Anspruch der Arbeitnehmer*innen betreffend ihrer Gesundheit gegenüber ihrem Arbeitgeber*innen zu stärken, soll der Ablauf um folgende Punkte ergänzt werden:
1. Die „Empfehlung“ des Arbeitsmediziners/der Arbeitsmedizinerin soll gesetzlich verpflichtende Wirkung haben. 
1. Ab einer Einstufung von 25% V.H. Behinderungsgrad seitens des Sozialministeriumservice sollte ein  Rechtsanspruch der Arbeitnehmer*innen gegenüber dem Arbeitgeber/der Arbeitgeberin auf demensprechende Berücksichtigung des Arbeitseinsatzes liegen.

Die 3. Vollversammlung der 17. Funktionsperiode der Arbeiterkammer NÖ möge daher beschließen:
Die Arbeiterkammer NÖ fordert die Bundesregierung auf einen Rechtsanspruch der Arbeitnehmer*innen auf Folgeleistung der ärztlichen Empfehlung des  Arbeitsmediziners/der Arbeitsmedizinerin einzuführen. Nach Feststellung des Sozialministeriums von mindestens 25% Behinderungsgrad soll ergänzend die dementsprechende Berücksichtigung von gesundheitlichen Einschränkungen bei der Arbeitseinteilung durch den Arbeitgeber/der Arbeitgeberin verpflichtend gemacht werden. 
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